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Gemeindeversammlung Rüschlikon Nr. 03/24 vom Dienstag, 3. Dezember 2024 
20.00 – 21.50 Uhr, im Hotel Belvoir 
 
 

 
Vorsitz: Gemeindepräsident Dr. Fabian Müller 
 
Protokoll: Gemeindeschreiber Benno Albisser 
 
Stimmberechtigte: 3446 (1635 Männer und 1811 Frauen) 
 
Anwesende: 122 (3.5 %) 
 
Stimmenzählende: - Maja Germade, Eggrainstrasse 6 
 - Bruno Tavian, Seestrasse 12a 

 
 

 
Traktanden 
 
1. Tauschgeschäft Bahnhofstrasse 62 gegen Bahnhofstrasse 49 – Genehmigung 

durch die Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2024 
3 

2. Budget 2025 – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 3. De-
zember 2024 

4 

3. Anfragen / Umfrage / Information 5 
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Begrüssung 
 
Der Gemeindepräsident begrüsst alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur heutigen 
Budget-Gemeindeversammlung – erstmals mit der neuen Gemeinderätin Elena Michel und dem 
neuen Gemeinderat Matteo Pintonello. 
 
Der Präsident stellt sodann fest, dass die Publikation der heutigen Gemeindeversammlung recht-
zeitig erfolgte sowie die Aktenauflage in der Gemeindeverwaltung stattgefunden hat. Zu allen 
traktandierten Geschäften liegt zudem eine gedruckte Weisung vor. Gegen das Protokoll der Ge-
meindeversammlung vom 3. Juni 2024 sind keine Einsprachen erfolgt. 
 
Er fordert alle Nicht-Stimmberechtigten auf, sich zu den zur Verfügung stehenden Sitzplätzen 
begeben. 
 
Der Gemeindepräsident erklärt die Versammlung als eröffnet und beschlussfähig. 
 
Vor den ordentlichen Traktanden hält der Gemeindepräsident einen Nachruf für den am 14. No-
vember 2024 verstorbenen ehemaligen Gemeindepräsidenten Thomas Isler. Die Versammlung 
gedenkt dem Verstorbenen in einer Schweigeminute. 
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Einzelne Liegenschaften und Grundstücke L2.02.02 
 

1. Tauschgeschäft Bahnhofstrasse 62 gegen Bahnhofstrasse 49 – Geneh-
migung durch die Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2024 

3 

 

 

Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung zu beschlies-
sen: 

 
1. Dem Tauschgeschäft zwischen der Politischen Gemeinde Rüschlikon und der Post Immobi-

lien AG wird zugestimmt. 
Mit der Zustimmung zum Tauschgeschäft erfolgt die Zustimmung zur Veräusserung einer 
Teilfläche der Liegenschaft des Finanzvermögens, Neubau Haus III (zukünftig Bahn-
hofstrasse 62), «Bahnhof Süd» (aus Katasternummer 5679), im Wert von CHF 9'334'147 in-
klusive Mehrwertsteuer. 
Gleichzeitig erfolgt die Zustimmung zum Kauf des Postgebäudes (Bahnhofstrasse 49 auf 
Katasternummer 4156) im Wert von CHF 4'545'000. 
Davon entfallen CHF 1'363'500 auf eine neue, einmalige Ausgabe zum Kauf von Verwal-
tungsvermögen1 und CHF 3'181'500 auf den Erwerb von Liegenschaften des Finanzvermö-
gens2. 
 

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen an Texten oder Dienstbarkeitsplänen namens 
der Stimmberechtigten vorzunehmen, sofern sich diese für den grundbuchlichen Vollzug o-
der aus Steuerrechtsgründen als notwendig erweisen. 

 

Abstimmungsfrage 
 
Stimmen Sie dem Tauschgeschäft zwischen der Politischen Gemeinde Rüschlikon und der Post 
Immobilien AG und damit der Veräusserung des Neubaus Haus III aus dem Finanzvermögen im 
Wert von CHF 9'334'147 sowie dem Kauf des Postgebäudes im Wert von CHF 4'545'000 
(CHF 1'363'500 neue, einmalige Ausgabe im Verwaltungsvermögen und CHF 3'181'500 Erwerb 
Liegenschaft im Finanzvermögen) zu? 
 

Die Vorlage in Kürze 
 
Die Politische Gemeinde Rüschlikon (Gemeinde) ist Eigentümerin der Parzelle Katasternummer 
(Kat.-Nr.) 5679 in Rüschlikon. Auf dieser Parzelle plant und realisiert die Gemeinde, gemeinsam 
mit der Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon (Stiftung), das Projekt «Bahnhof Süd» mit insgesamt 
sechs Gebäuden sowie einem Nahversorger. Die Post Immobilien AG (Post) ist Eigentümerin der 
Parzelle Kat.-Nr. 4156 inklusive des sich darauf befindlichen Gebäudes (Bahnhofstrasse 49) in 
Rüschlikon. In diesem Gebäude betreibt die Post eine Postfiliale. Das im Jahre 1965 erbaute 
Gebäude ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den Nutzungsansprüchen der 
Post. 
  

                                                
1 Verwaltungsvermögen (auch: nicht-realisierbares Vermögen) umfasst die Vermögenswerte, die unmittelbar der Er-

füllung öffentlicher Aufgaben dienen (z.B. Tagesbetreuung). 
2 Finanzvermögen umfasst die Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung ver-

äussert werden können (z.B. strategische Raumreserve). 
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Die Liegenschaft der Post befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Schulhausareal Dorf sowie 
zum Gemeindehaus. Auf dem besagten Areal gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr, 
jedoch besteht kurz- und mittelfristig weiterer Platzbedarf. Aus diesem Grund sowie zur Sicherung 
von wichtigen Raumreserven für Wohnen und Gewerbe hat die Gemeinde Interesse am Kauf der 
Liegenschaft der Post. Gleichzeitig ist die Post daran interessiert, das Haus III des Projekts 
«Bahnhof Süd» einschliesslich des zugehörigen Parzellenanteils von der Gemeinde zu erwerben. 
Im Sockelgeschoss soll eine moderne Postfiliale untergebracht werden; die anderen Flächen sol-
len analog zu den Vorstellungen der Gemeinde genutzt werden (Wohnen/Gewerbe). Beide Par-
teien beabsichtigen, sich die beiden Liegenschaften zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Hauses 
III gegenseitig zu übertragen. Die aktuelle Terminplanung geht von einer Fertigstellung des Hau-
ses III im Sommer/Herbst 2026 aus. Der Tauschvorgang soll zu diesem Zeitpunkt erfolgen. 
 
Das Gebäude der Post befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Nach der Markt-
wertschätzung eines unabhängigen Unternehmens liegt der Wert von Haus III über dem Wert der 
Liegenschaft der Post. Der Differenzbetrag in Höhe von CHF 4'789'147 wird als Einmalentschä-
digung von der Post an die Gemeinde vergütet. 
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Tauschgeschäft zwischen der Ge-
meinde und der Post zuzustimmen. 
 

Erläuterung der Vorlage 
 
Ausgangslage 
 

 
 
Die Post Immobilien AG (Post) ist Eigentümerin der Parzelle Kat.-Nr. 4156 inklusive des sich 
darauf befindlichen Gebäudes (Bahnhofstrasse 49) in Rüschlikon. In diesem Gebäude betreibt 
die Post eine Postfiliale. Das Gebäude befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. 
Bereits seit längerem untersucht die Post Möglichkeiten zum Umbau inklusive Aufstockung. Ein 
entsprechendes Aufstockungs- und Umnutzungsprojekt liegt bereits vor.  
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Die Politische Gemeinde Rüschlikon (Gemeinde) ist Eigentümerin der Parzelle Kat.-Nr. 5679 in 
Rüschlikon. Auf dieser Parzelle wird das Projekt «Bahnhof Süd» realisiert. Im Juni 2022 wurde 
dazu das Baugesuch eingereicht. Das Projekt «Bahnhof Süd» sieht insgesamt sechs Gebäude 
(Wohn- und Geschäftsnutzung) sowie im Sockelgeschoss unter den Gebäuden I bis III einen 
Nahversorger vor. Der Baustart erfolgte im März 2024. 
 
Die Gebäude I bis III (inkl. Nahversorger) werden durch die Gemeinde erstellt, während die Ge-
bäude IV bis VI durch die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon erstellt werden. 
 
Im vorliegenden Fall ist das Haus III für den Tausch relevant (in nachfolgender Skizze gelb mar-
kiert). 
 

 
 
Das Projekt «Bahnhof Süd» sieht ein vielfältiges Angebot an Wohn- und Arbeitswelten vor. 
 

 
 
Die starke Differenzierung im Wohnungsangebot begünstigt eine vielseitige Bewohnerschaft und 
eine lebendige Durchmischung im Quartier. Von klassischen Familienwohnungen bis hin zu Ate-
lierwohnungen findet sich für sämtliche Nutzerinnen und Nutzer ein passendes Angebot. 
 
Areal und Grundstück 
 
Liegenschaft der Post (Kat.-Nr. 4156) 

Das erste der beiden betroffenen Grundstücke, Kat.-Nr. 4156, befindet sich an der Bahnhof-
strasse 49 in Rüschlikon. 
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Die Parzelle liegt vollständig in der dreigeschossigen Zentrumszone und wird fast komplett vom 
Postgebäude belegt. 
 
Eckdaten Grundstück Kat.-Nr. 4156: 

- Grundstücksfläche: 641 m2 

- Grundstück: Erschlossen 

- Altlasten: Keine Einträge 

- Gebäudebestand:  Postgebäude Rüschlikon 

 
 
 
 
 

  



  

 

Gemeindeversammlung Nr. 03/24 vom 03.12.2024  89 

Liegenschaft der Gemeinde (Kat.-Nr. 5679) 

Die zweite in den Tausch involvierte Parzelle, Kat.-Nr. 5679, 
befindet sich ebenfalls an der Bahnhofstrasse, jedoch süd-
lich des SBB-Bahnhofs Rüschlikon. Den südlichen Teil der 
Parzelle hat die Gemeinde der Stiftung im Baurecht abge-
geben (Kat.-Nr. 5826). 
 
Das Grundstück Kat.-Nr. 5679 befindet sich in zwei Bauzo-
nen, hiervon 1'685 m2 in der dreigeschossigen Zentrums-
zone und 4'829 m2 in der dreigeschossigen Wohnzone. Die 
Parzelle unterliegt vollständig dem kommunalen Gestal-
tungsplan «GP Bahnhof Süd». 
 
Beim Grundstück für die Post wird mit Vollzug des Tausch-
vertrags eine Fläche von 605 m2 abparzelliert. Im Tausch-
vertrag werden auch die notwendigen gegenseitigen Dienst-
barkeiten eingeräumt. 
 
 
 
Visualisierung der neuen Gebäudekonzepte 
 
Bisheriges Postgebäude (Kat.-Nr. 4156) 

Das auf der Parzelle 4156 liegende, im Jahre 1965 erbaute Postgebäude ist in die Jahre gekom-
men, entspricht nicht mehr den Nutzungsansprüchen der Post und muss mittelfristig saniert wer-
den. Das Gebäude verfügt über zwei Untergeschosse, ein Erdgeschoss sowie zwei Oberge-
schosse. Im 1. und 2. Untergeschoss ist die Swisscom eingemietet. Im Erdgeschoss befindet sich 
die Postfiliale (die Post nutzt zudem auch noch Flächen im 1. Untergeschoss). Das 1. Oberge-
schoss besteht aus Büroflächen sowie einer Wohnung. Das 2. Obergeschoss erstreckt sich nur 
über eine Teilfläche der Gebäudegrundfläche und stünde für Büronutzungen zur Verfügung. Im 
1. sowie 2. Obergeschoss sind aktuell keine Flächen vermietet. 
 
Die Post hat im Jahr 2019 ein Vorprojekt erstellt, welches eine Umnutzung samt Aufstockung 
vorgesehen hätte. Diese mögliche Planung wurde bei der Wertermittlung berücksichtigt. 
 
Durch den Gebäudetausch erhält die Gemeinde Planungshoheit über das Objekt. Dieses befindet 
sich in unmittelbarer Nähe zur Gemeindeverwaltung sowie zur Schulanlage Dorf. Die Gemeinde 
kann damit flexibel auf Flächenbedürfnisse reagieren (strategische Raumreserve). So zeichnet 
sich bereits jetzt ab, dass die Schule Rüschlikon auf der Schulanlage Dorf dringenden Bedarf an 
Flächen für die Tagesbetreuung hat. Die Tagesbetreuung könnte flächenmässig ideal und auch 
zeitnah im Gebäude untergebracht werden. In den Obergeschossen sind Wohnen und Gewerbe 
möglich. 
 
Neubau Haus III (auf Kat.-Nr. 5679) 

Das Haus III auf dem Areal «Bahnhof Süd» wird vermutlich im Sommer/Herbst 2026 fertiggestellt 
und besteht aus drei Vollgeschossen, einem Sockelgeschoss, welches ostseitig zugänglich ist, 
und einem Untergeschoss. 
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Es stehen sowohl die östliche Hälfte des Erdgeschosses wie auch beide Obergeschosse der 
Wohnnutzung zur Verfügung. Die bahnseitige Gewerbefläche ist zu rund der Hälfte über eine 
Dienstbarkeit (ausschliessliches Benützungsrecht) an die Gemeinde abgetreten. Die restliche 
Gewerbefläche kann an Dritte vermietet werden. 
 
Im Sockelgeschoss von Haus III sollen sich die künftige Postfiliale sowie der rückwärtige Bereich 
samt Anlieferung des – sich über das gesamte Sockelgeschoss von Haus I bis III erstreckenden 
– Nahversorgers befinden. Im Untergeschoss liegen die Tiefgarage, Kellerabteile und die Gebäu-
detechnik. Auch die Flächen für den Nahversorger werden über eine Dienstbarkeit (ausschliess-
liches Benützungsrecht) an die Gemeinde abgetreten. 
 
Gemäss der Vorlage «Bahnhof Süd» (Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021) soll das Projekt pri-
mär für Rüschlikon preisgünstigen Wohnraum mittels verschiedener Wohnungsformen bieten. 
Damit dieses Ziel auch mit dem Gebäudetausch gewährleistet werden kann, verpflichtet sich die 
Post, ebenfalls preisgünstige Mietzinse anzuwenden. Mittels einer im Grundbuch gesicherten 
Nutzungsbeschränkung auf 15 Jahre muss sich die Post am Vermietungsreglement der Stiftung 
Wohnungsbau Rüschlikon orientieren. 
 
Marktwertschätzung und Wertvergleich 
 
Da die beiden Liegenschaften zum Zeitpunkt der Übertragung nicht den gleichen Wert aufweisen, 
müssen diese zu einem Stichtag bewertet werden. Hierfür wurden sämtliche wertrelevanten Fak-
toren von einem unabhängigen Beratungsunternehmen in einer Marktwertschätzung berücksich-
tigt. 
 
Da sich das bisherige Gebäude der Post in einem schlechteren Zustand befindet, müssen in die 
Bewertung die erforderlichen Kosten für eine Totalsanierung des Bestandes sowie für eine mög-
liche Aufstockung eingerechnet werden. Diese wurden anhand von Neubaukosten resp. Instand-
setzungskosten (inkl. Risiko/Gewinn) berechnet. 
 
Im Bestand fallen gemäss einer Schadstoffuntersuchung noch Sanierungen an.  
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Für die Aufstockung wurde mit Kosten (Baukostenplan 1-9) von CHF 2'200'000 resp. CHF 6'300 
pro Quadratmeter Hauptnutzfläche gerechnet. Zeitlich leicht verzögert kann nach dem Vertrags-
ende mit der Swisscom das restliche 1. Untergeschoss saniert und zusätzlich unterteilt werden. 
 
Die Wertberechnung des Hauses III basiert auf dem Bauprojekt der Arealentwicklung «Bahnhof 
Süd» (Stand 21. Juli 2022). In der Bewertung wurde davon ausgegangen, dass das Projekt die 
maximale Ausnutzung der Parzelle mit den Neubauten erreicht und daher keine weiteren Nut-
zungsreserven vorhanden sind. Die Flächen wurden anhand des Flächenspiegels und der zuge-
hörigen Bauprojektpläne hergeleitet. Es wurden dabei gewisse Annahmen bzgl. Nutzbarkeiten, 
Erträge und Kosten getroffen. 
 
Die Bewertung erfolgt per Fertigstellung des Hauses III; daher werden keine zusätzlichen Bau-
kosten berücksichtigt. Die Betriebs- und Unterhaltskosten wurden anhand von Benchmarks ge-
schätzt. 
 
Wertdifferenz 

Wie in nachstehender Tabelle zusammengefasst, werden die Marktwerte der Liegenschaften 
Postgebäude (Kat.-Nr. 4156) und Haus III (auf Kat.-Nr. 5679) auf Basis der beauftragten, unab-
hängigen Marktwertschätzung per Januar 2027 wie folgt eingewertet / datiert: 
 

Liegenschaft Hauptnutzfläche in m2 Total in CHF 

Haus III (auf Kat.-Nr. 5679)  

Bahnhofstrasse 62 

1'022 9'334'147 

Postgebäude (Kat.-Nr. 4156)  

Bahnhofstrasse 49 

1'534 4'545'000 

Wertdifferenz (inkl. MWST)  4'789'147 

 
Gemäss der vorliegenden Marktwertschätzung resultiert für das Tauschgeschäft zwischen der 
Post und der Gemeinde ein Wertunterschied von CHF 4'789'147. Der Marktwert des Hauses III 
wird dabei per Stichtag nach Fertigstellung um diesen Betrag höher geschätzt als jener des Post-
gebäudes vor Sanierung und Erweiterung. Dementsprechend zahlt die Post den Differenzbetrag 
in Höhe von CHF 4'789'147 an die Gemeinde. 
 
Folgekosten durch den Kauf des Postgebäudes 

Nach dem Tausch der beiden Liegenschaften ist die Gemeinde für den Unterhalt sowie die Er-
neuerung des (ehemaligen) Postgebäudes verantwortlich. Aus dem betrieblichen sowie allenfalls 
notwendigen baulichen Unterhalt sind Folgekosten zu erwarten. Da über die zukünftige Nutzung 
des Postgebäudes noch nicht abschliessend entschieden ist, können die Folgekosten nicht defi-
nitiv bestimmt werden. Daher wird auf den Richtwert von 2% der Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten zurückgegriffen. Somit muss mit betrieblichen Folgekosten von ca. CHF 91'000 gerechnet 
werden. Weiter fallen CHF 200'000 Folgeinvestitionen an für den Umbau der Gewerbeflächen, 
welche für eine Zwischennutzung in Frage kommen. 
 
Aufgrund des Zustands des Postgebäudes legt der Gemeinderat eine kürzere Nutzungsdauer als 
die vorgesehenen 33 Jahre fest. Während der Abschreibungsdauer von 20 Jahren fallen somit 
planmässige Abschreibungen für die Nutzung des Postgebäudes (ohne Grund und Boden) in 
Höhe von jährlich CHF 42'200 an. 
 
Bei einem allfälligen Umbau oder einer Sanierung des Postgebäudes sind die Investitionskosten 
zu aktivieren und abhängig von der Nutzung abzuschreiben resp. neu zu bewerten. Diese sowie 
weitere Folgekosten sind in der dann notwendigen Kreditbewilligung zu benennen und vom zu-
ständigen Organ zu beschliessen.  
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Folgekosten durch die Veräusserung des Neubaus Haus III 

Durch die Veräusserung der Teilfläche von 605.43 m2 des Finanzvermögens entsteht einmalig 
ein realisierter Verlust aus dem Verkauf von Finanzvermögen in Höhe von CHF 89'000. Dieser 
ergibt sich aus der Differenz zwischen dem bilanzierten m2-Wert und dem anteiligen Grundstücks-
preis bei Veräusserung. 
 
Durch die Veräusserung des Neubaus Haus III wird auf potenzielle Überschüsse aus der Vermie-
tung verzichtet. Diese hätten gemäss Marktwertschätzung netto rund CHF 300'000 betragen und 
wären der Erfolgsrechnung der Gemeinde zugutegekommen. 
 
Folgeerträge für die Gemeinde 

Der Mietvertrag mit der Swisscom läuft noch bis Januar 2028. Dadurch kann die Gemeinde Mie-
terträge von rund CHF 60'000 pro Jahr generieren. 
 
Weitere finanzielle Konsequenzen 

Kreditrechtlich besteht das Tauschgeschäft aus zwei einzelnen Liegenschaftsverkäufen. Beim 
Verkauf von Liegenschaften wird ein allfälliger Gewinn besteuert. Unter Berücksichtigung der zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Beleuchtenden Berichts bekannten Flächen, Kosten und Werte wird 
davon ausgegangen, dass beim Verkauf des Hauses III keine Grundstückgewinnsteuer anfallen 
wird. 
 
Das Haus III soll mit Teiloption gemäss Art. 22 MWSTG (Mehrwertsteuergesetz) an die Post ver-
kauft werden. Die aus dem Verkauf durch die Gemeinde geschuldete Mehrwertsteuer wird auf 
CHF 236'944 geschätzt und mindert den im Antrag genannten Verkaufserlös entsprechend. Da-
mit der Verkauf den Anforderungen des MWSTG genügt, muss im Tauschvertrag der Verkauf 
des Hauses III in zwei Schritte aufgeteilt werden. Im ersten Schritt wird das gesamte Haus III inkl. 
den Dienstbarkeitsflächen (für das ausschliessliche Benutzungsrecht) übertragen, in einem zwei-
ten Schritt wird die Dienstbarkeitsfläche wieder zurück übertragen. 
 
Inwieweit sich die Veräusserung von Haus III auf die prozentualen Anteile von vermieteten Ge-
werbeflächen zu Wohnungsflächen für das Gesamtprojekt Bahnhof Süd auswirkt, kann erst nach 
Beendigung beurteilt werden. Durch dieses Verhältnis ergibt sich die Höhe des Vorsteuerabzugs. 
 
Aus dem Liegenschaftskauf Kat.-Nr. 4156, Postgebäude, fallen bei der Gemeinde keine Grund-
stückgewinnsteuer oder Mehrwertsteuer an. 
 

Abstimmungsempfehlung 
 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit dem Kauf des Postgebäudes eine strategisch wichtige 
Liegenschaft in das Portfolio der Gemeinde aufgenommen werden kann. Die Gemeinde sichert 
sich damit die Planungshoheit und wichtige Raumreserven in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Gemeindehaus und zum Schulareal Dorf. Gleichzeitig ermöglicht der Verkauf von Haus III an die 
Post die Weiterführung der Postversorgung in Rüschlikon. 
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten daher, dem Tauschgeschäft zwischen der 
Politischen Gemeinde Rüschlikon und der Post Immobilien AG und damit dem Kauf des Postge-
bäudes sowie der Veräusserung des Neubaus Haus III zuzustimmen.  



  

 

Gemeindeversammlung Nr. 03/24 vom 03.12.2024  93 

Referent ist Simon Egli, Gemeinderat Liegenschaften. 
 
 
Rüschlikon, 11. September 2024 Gemeinderat Rüschlikon 
 Dr. Fabian Müller Benno Albisser 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 
 

Gutachten der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat das «Tauschgeschäft Bahnhofstrasse 62 gegen Bahn-
hofstrasse 49» begutachtet. Sie hat keine Einwände und empfiehlt der Gemeindeversammlung 
vom 3. Dezember 2024 Zustimmung zum Geschäft. 
 
 
Rüschlikon, 15. Oktober 2024 Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon 
 Bernhard Schneider Gian Andrea Semadeni 
 Präsident Vizepräsident 
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Der Liegenschaftenvorstand präsentiert das vorliegende Geschäft und verweist in seiner Prä-
sentation nochmals auf die wichtigsten Eckpunkte des Tauschgeschäfts mit der Post. Er begrüsst 
auch die beiden anwesenden Herren der Post. 
 
Der RPK-Präsident verweist auf das Gutachten und verlangt das Wort nicht. 
 

 
Diskussion 
 
R. H. möchte wissen, ob die Post das Grundstück nach 15 Jahren wieder veräussern bzw. auch 
wieder an die Gemeinde zurück veräussern könnte. 
 
Der Liegenschaftenvorstand erklärt, dass die Gemeinde ein Vorkaufsrecht habe und ja die Post 
könnte das Gebäude auch wieder veräussern. 
 
D. B. sieht die Vorteile des Tauschs. Er fragt, ob es auch Nachteile in Bezug auf die Nutzung 
gäbe, weil nebenan gleich die UBS-Filiale ist und wie alle wissen, gehe die UBS-Filiale in Rüschli-
kon verloren. 
 
Der Liegenschaftenvorstand erklärt, dass man mit dem jetzigen (privaten) Besitzer in Kontakt 
stehe. Es gehe vorliegend um das Postgebäude. Er verweist gleichzeitig auf die Urnenabstim-
mung von 2021. 
 
Dr. B. G. befürwortet das vorliegende Geschäft ebenfalls. Jedoch stelle er den Antrag, dass die 
im Vertrag unter Punk IV «Vorkaufsrecht» in Ziffer 10 vereinbarte Frist von 45 Tagen auf 60 Tage 
anzuheben sei. Dies aus Gründen der knappen Frist, sollte dieser Fall eintreffen und eine Ge-
meindeversammlung bzw. Urnenabstimmung einberufen werden müsste. Der Gemeinderat solle 
also beauftragt werden, mit der Post eine 60-tägige Frist für ein allfälliges Vorkaufsrecht zu ver-
handeln. 
 
Dr. A. M. hält fest, dass seine Wahrnehmung sei, dass der Vertrag etwas sehr zu Gunsten der 
Post verfasst worden sei, insbesondere mit der Klausel von 15 Jahren, wonach auch die Post 
zahlbaren Wohnraum anzubieten habe. Er fragt, was danach geschehe. 
 
Der Liegenschaftenvorstand erklärt, dass es immer eine Abwägung sei, wenn etwas zwischen 
Partnern verhandelt werde. 
 
Die Diskussion wird nicht weiter verlangt. 
 

 
Abstimmung 
 
1. Der Antrag von Dr. B. G. auf Änderung des Vertragspassus IV Vorkaufsrecht, Ziffer 10,  

Änderung der Geltendmachungsfrist dem Eigentümer gegenüber von 45 auf 60 Tage zu er-
höhen, wird mit grossem Mehr angenommen. 

 
2. Im Übrigen wird dem Tauschgeschäft zwischen der Politischen Gemeinde Rüschlikon und 

der Post Immobilien AG mit vereinzelten Gegenstimmen zugestimmt. 
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Beschluss 
 
1. Dem Tauschgeschäft zwischen der Politischen Gemeinde Rüschlikon und der Post Immobi-

lien AG wird zugestimmt. 
Mit der Zustimmung zum Tauschgeschäft erfolgt die Zustimmung zur Veräusserung einer 
Teilfläche der Liegenschaft des Finanzvermögens, Neubau Haus III (zukünftig Bahn-
hofstrasse 62), «Bahnhof Süd» (aus Katasternummer 5679), im Wert von CHF 9'334'147 in-
klusive Mehrwertsteuer. 
Gleichzeitig erfolgt die Zustimmung zum Kauf des Postgebäudes (Bahnhofstrasse 49 auf 
Katasternummer 4156) im Wert von CHF 4'545'000. 
Davon entfallen CHF 1'363'500 auf eine neue, einmalige Ausgabe zum Kauf von Verwal-
tungsvermögen und CHF 3'181'500 auf den Erwerb von Liegenschaften des Finanzvermö-
gens. 

 
2. Der Gemeinderat wird aufgefordert, mit der Post den Vertragspassus IV Vorkaufsrecht, 

Ziff. 10, Änderung der Geltendmachungsfrist von 45 auf 60 Tage, neu zu verhandeln. 
 
3. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen an Texten oder Dienstbarkeitsplänen namens 

der Stimmberechtigten vorzunehmen, sofern sich diese für den grundbuchlichen Vollzug o-
der aus Steuerrechtsgründen als notwendig erweisen. 

 
4. Protokollauszug an: 
 - Bereich Liegenschaften (aktenführend) 
 - Abteilung Finanzen 
 - RPK 
 - Dossier L2.02.02 (Verschwiegenheitsgrad 3) 
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Rechnungen, Voranschläge F3.06.04 
 

2. Budget 2025 – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 
3. Dezember 2024 

4 
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Der Finanzvorstand fasst die wichtigsten Punkte des Budgets 2025 zusammen, äussert sich zur 
Erfolgsrechnung, zu den Investitionen, zum Finanzplan und zum Steuerfuss. Er bedankt sich für 
die sehr gute Zusammenarbeit beim Leiter Finanzen und seinen Ratskolleginnen und Ratskolle-
gen. 
 
Der RPK-Präsident führt in Ergänzung zu ihrem Gutachten aus, dass die RPK in ihrer ersten 
Version des Gutachtens eine Steuererhöhung auf 77% vorgesehen habe. Aufgrund eines aus-
serordentlichen Steuerertrags zugunsten 2024 und des daraus resultierenden massiv besseren 
Rechnungsabschlusses 2024 habe die RPK ihren ursprünglichen Antrag jedoch innert Kürze wie-
der zurückgezogen. 
 

 
Diskussion 
 
G. P. möchte wissen, was es auf sich hat mit der Bemerkung «Verkauf Moosgartenweg». 
 
Der Liegenschaftenvorstand erklärt, dass es dabei erst lediglich um die Klärung von mehr 
Raumbedarf gehe. Dies aufgrund der durch den Kanton erhöhten Asylquote zur Aufnahme von 
Asylsuchenden. Der Gemeinderat sei daran, mögliche Szenarien zu planen. Heute vermiete die 
Stiftung Wohnungsbau dem Sozialamt Wohnungen zur Beherbergung von Asylsuchenden. Bei 
der Liegenschaft Moosgartenweg sei noch das einzige Baufeld vorhanden, wo etwas geplant 
werden könnte, zusammen mit der Stiftung Wohnungsbau. Entsprechende Entscheide würden 
wiederum durch die Gemeindeversammlung gefällt. 
 
R. S. erkundigt sich nach den 100'000 Franken, welche für die Seeanlagen eingestellt sind. 
 
Die Bauvorsteherin erklärt, dass es sich dabei um die neue Konzession des Kantons handle 
und um Ersatzmassnahmen, welche die Gemeinde in diesem Zusammenhang zu erfüllen habe. 
 
Th. R. stellt Antrag auf ersatzlose Streichung der Position INV00306 «Konzept Tempo 30» im 
Betrage von 200'000 Franken. Schon vor 15 Jahren hätten die Stimmberechtigten nein zu 
Tempo 30 gesagt. Dies Verkehrsregime sei nach seinem Dafürhalten auch heute noch nicht not-
wendig. 
 
Die Sicherheitsvorsteherin erklärt, dass der Gemeinderat der Auffassung sei, dass die Zeit nun 
reif sei für Tempo 30 in Quartierstrassen. Es sei ein Bedürfnis vorhanden, dies zeigten auch ver-
schiedene Signale aus der Bevölkerung. Viele Anfragen zum Thema seien auch direkt bei ihr 
selbst eingegangen. Es gehe aber insbesondere auch um die Sicherheit der Schulkinder. Elena 
Michel gibt zu bedenken, dass Studien zum Bremsweg beispielsweise belegen, dass sich der 
Bremsweg bei Tempo 30 um die Hälfte verringere gegenüber Tempo 50. Auch schwere Unfälle 
lassen sich mit Tempo 30 markant verringern. Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe 
habe nun den Auftrag erhalten, ein detailliertes Konzept auszuarbeiten und vorzulegen. Am 
7. April 2025 sei zudem eine Informationsveranstaltung geplant. Anschliessend werde ein Plan 
aufgelegt, wo Tempo 30 vorgesehen werde und hierzu können Einsprachen gemacht werden. 
Die budgetierten 200'000 Franken seien für diesen aufwendigen Prozess vorgesehen (Messun-
gen, Schilder, bauliche Massnahmen etc.). 
 
H.-U. R. unterstützt den Antrag von Th. R. 
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S. B. unterstützt den Gemeinderat in seinem geplanten Vorhaben und dass die 200'000 Franken 
in der Investitionsrechnung 2025 belassen werden sollen. Sie sehe beispielsweise, in welchem 
Tempo die Autos den Pilgerweg Richtung Kinderkrippe Suntenwiese befahren. Sie habe das 
Thema mit ihren Kindern besprochen und diese würden ein niedrigeres Tempo für Autos eben-
falls unterstützen. 
 
Die Diskussion wird nicht weiter verlangt. 
 

 
Abstimmung 
 
1. Der Antrag von Th. R. auf ersatzlose Streichung der INV00306 «Konzept Tempo 30» in der 

Höhe von 200'000 Franken wird grossmehrheitlich abgelehnt. 
 
2. Das Budget 2025 sowie das Budget der Investitionsrechnung 2025 werden einstimmig ge-

nehmigt. 
 
3. Der Steuerfuss für 2025 wird einstimmig auf 75% festgesetzt. 
 

 
Beschluss 
 
1. Das Budget 2025 sowie das Budget der Investitionsrechnung 2025 werden genehmigt. 
 
2. Der Steuerfuss für 2025 wird auf 75% festgesetzt. 
 
3. Für die Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten wird eine Teuerungszulage von 

1.1% gewährt (siehe Beschluss Regierungsrat vom 25. September 2024). 
 
4. Die Gebühren für Wasser werden auf Fr. 0.80/m3 und jene für Abwasser auf Fr. 1.00/m3 fest-

gesetzt. 
 
5. Die Grundgebühren für Wasser und Abwasser werden auf Fr. 21.00 je m3/h Nenngrösse des 

Wassermessers festgesetzt. 
 
6. Die Grundgebühren für Abfall werden auf Fr. 15.00 je Grundeinheit festgesetzt. 
 
7. Protokollauszug an: 
 - Abteilung Finanzen (aktenführend) 
 - Dossier F3.06.04 (Verschwiegenheitsgrad 3) 
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3. Anfragen / Umfrage / Information 5 
 

 
Anfragen 
 
Es sind keine Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz eingegangen. 
 
 
Umfrage 
 
Der Liegenschaftenvorstand begründet nochmals das Aus des Projekts «Seewasser-Wärme-
verbund» und verweist auf die dazugehörige Medienmitteilung des Gemeinderats. 
 
V. O. kann die Begründung in der Medienmitteilung wie auch im Newsletter «Rüschlikon Kom-
pakt» zum Aus des Projekts Seewasser-Wärmeverbund nachvollziehen, findet diese aber den-
noch nicht ausreichend begründet. 
 
Der Liegenschaftenvorstand weist nochmals darauf hin, dass die privaten Eigentümerinnen 
und Eigentümer 50% mehr bezahlt hätten. Das Risiko für Rüschliker Steuerzahlende wäre zu 
gross geworden, hätte der Gemeinderat das Projekt nicht jetzt gestoppt. 
 
R. S. fragt nach, ob in Rüschlikon auch öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge geplant 
sind. 
 
Der Gemeindepräsident und die Werk- und Sicherheitsvorsteherin verweisen dazu auf die 
Legislaturziele 2022-2026 des Gemeinderats. Der Liegenschaftenvorstand ergänzt hierzu, 
dass im Bahnhof Süd max. deren vier geplant seien. 
 
Die Diskussion wird nicht weiter verlangt. 
 
 
Informationen 
 
Der Gemeindepräsident weist zum Schluss auf verschiedene Daten im Jahr 2025 hin. 
 
Im Weiteren gratuliert er Gemeindeschreiber Benno Albisser zu seinem 25-jährigen Dienstjubi-
läum am 1. Dezember 2024 und dankt ihm für seinen langjährigen Einsatz im Dienst der Ge-
meinde Rüschlikon. 
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung werden die Stimmberechtigten zu einem Apéro ein-
geladen. 
 
  




